
Checkliste General- und Vorsorgevollmacht

Notarin Dr. Eva Diederichsen · Bödekerstraße 74 · 30161 Hannover ·
TEL 0511 / 132271 -13 · FAX 0511 / 132271 - 99 · eva.diederichsen@stock-partner.eu

Diese  Checkliste  bietet  einen  ersten  Überblick  über  die  von  uns  benötigten  Angaben  zur
Vorbereitung Ihrer General- und Vorsorgevollmacht. Diese Liste ist nicht abschließend und ersetzt
keine persönliche Beratung; sie dient der Zusammenstellung erforderlicher Daten. 

Für  die  Vorbereitung  Ihrer  Vollmacht  füllen  Sie  diese  Checkliste  -soweit  möglich-  aus  und
übermitteln uns diese per E-Mail, Fax oder Post. Wir werden uns umgehend mit einem Entwurf bei
Ihnen melden und ggf. weitere erforderliche Daten anfordern.
 
Bei Fragen zur Checkliste nehmen Sie gerne vorab mit uns per E-Mail oder Telefon Kontakt auf.

Hinweis:  Mit  einer  General-  und  Vorsorgevollmacht  können  Sie  sicherstellen,  dass  Ihre
vermögensrechtlichen  und  persönlichen  Angelegenheit  durch  eine  von  Ihnen  bestimmte
Vertrauensperson  geregelt  wird,  sollten  Sie  hierzu  einmal  selber  nicht  in  der  Lage  sein.  Die
Bestellung  eines  gesetzlichen  Betreuers  kann  durch  eine  Vollmacht  in  der  Regel  vermieden
werden. 

Die  Vollmacht  sollte  möglichst  umfassend  erteilt  werden,  damit  Ihr  Bevollmächtigter  Sie  im
Handlungsfall  uneingeschränkt  vertreten  kann.  Es  ist  auch  möglich,  zwei  oder  mehrere
Bevollmächtigte zu benennen. Sollte ein Bevollmächtigter  wegen Krankheit oder Tod wegfallen,
kann ein weiterer Bevollmächtigte für Sie handeln.

Wir weisen darauf hin, dass Kreditinstitute (Banken) sich gelegentlich rechtswidrig weigern, fremde
Vollmachten  zu  akzeptieren  und  stattdessen  eigene  bankinterne  Vollmachten  verlangen.  Aus
diesem Grund erwähnen wir die Vornahme von Bankgeschäften explizit in der Vollmachtsurkunde.
Um potenzielle Konflikte zu vermeiden, empfehlen wir, zusätzlich zu der notariellen General- und
Vorsorgevollmacht  eine  Bankvollmacht  gemäß  dem  entsprechenden  Formular  Ihrer  Bank  zu
erteilen. 

Wählen Sie Ihre Bevollmächtigten stets sorgfältig! Die Vollmacht befugt Ihre Vertrauenspersonen
umfassend  dazu,  in  Ihrem  Namen  zu  handeln.  Sprechen  Sie  bestenfalls  vorab  mit  den
Bevollmächtigten,  ob  diese  mit  der  Bevollmächtigung  einverstanden  sind.  Ein  Erscheinen  der
Bevollmächtigten bei der Beurkundung ist jedoch nicht erforderlich.

Folgende Daten werden für die Vorbereitung einer General- und Vorsorgevollmacht benötigt. 
Für jeden Vollmachtgeber bitte eine Checkliste ausfüllen.

Vollmachtgeber (=Sie)

Name

ggf. Geburtsname

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer
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PLZ, Ort

Telefon (tagsüber)

E-Mail

Bitte geben Sie hier die Daten Ihrer Bevollmächtigten an. Die Reihenfolge Ihrer Angaben spielt 
keine Rolle für die Bevollmächtigung.

Bevollmächtigter 1 Bevollmächtigter 2

Name

ggf. Geburtsname

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (Festnetz)

Telefon (mobil)

Ggf. Verwandtschaftsverhältnis

Bevollmächtigter 3 Bevollmächtigter 4

Name

ggf. Geburtsname

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (Festnetz)

Telefon (mobil)

Ggf. Verwandtschaftsverhältnis

Weitere Bevollmächtigte geben Sie bitte auf einem separaten Blatt an.

Seit  dem  1.  Januar  2023  gibt  es  nunmehr  in  akuten  Krankheitssituationen  ein  gesetzliches
Ehegattennotvertretungsrecht  in  Gesundheitsangelegenheiten.  Wenn  ein  Ehegatte  oder  ein
Partner  einer  eingetragenen  Lebenspartnerschaft  selbst  nicht  mehr  in  der  Lage  ist,
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Entscheidungen  in  Gesundheitsangelegenheiten  zu  treffen,  darf  der  andere  Ehegatte  /
Lebenspartner  für  einen  Zeitraum  von  höchstens  sechs  Monaten Entscheidungen  für  ihn
treffen.  Sobald der Patient  wieder einwilligungs- und handlungsfähig ist,  endet  das gesetzliche
Vertretungsrecht des Ehegatten automatisch. Eine Verpflichtung zur Vertretung besteht nicht.  Ist
ein  Ehegattennotvertretungsrecht  ausdrücklich  nicht gewünscht,  muss  diesem  in  der
Vollmacht ausdrücklich widersprochen werden.

Möchten Sie dem gesetzlichen 
Ehegattennotvertretungsrechts widersprechen?

  Ja
  Nein

Betreuungsverfügung

Für den Fall, dass Ihre Bevollmächtigten im Ernstfall nicht für Sie handeln können oder wollen,
kann die Bestellung eines gerichtlichen Betreuers erforderlich werden. In der Vollmacht haben Sie
die Möglichkeit dem Betreuungsgericht bereits jetzt vorschlagen, wen es als Betreuer in Betracht
ziehen soll (sog. Betreuungsverfügung). Das Betreuungsgericht wird in der Regel Ihrem Vorschlag
folgen, sofern keine Gründe gegen den vorgeschlagenen Betreuer vorliegen.

Sonstige Angaben

Reihenfolge der Betreuer

1 

2 

3 

4 

Patientenverfügung gewünscht?   Ja            Nein

Organspende gewünscht?   Ja            Nein

Entwurf an Vollmachtgeber gewünscht

 per E-Mail    per Post 
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Hiermit erteile ich der Notarin Dr. Eva Diederichsen in Hannover den Auftrag zur Erstellung eines 
kostenpflichtigen Entwurfs. 
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